
 

  

 

    Erdmandelgras aktuell 
      vom 4. Dezember 2025 

      Nationale Koordination Erdmandelgras 

Erdmandelgras wird schweizweit 
melde- und bekämpfungspflichtig 
Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2025 
Mit der Verabschiedung des landwirtschaftlichen Verordnungspakets 2025 tritt die neue Verordnung 

über die koordinierten Massnahmen zur Bekämpfung von Schadorganismen der Kulturpflanzen ab 

01.01.2026 in Kraft (SR 916.23).  

AS 2025 722 - Verordnung vom 29. Oktober 2025 über koordinierte Massnahmen zur Bekämpfung 

von Schadorganismen der Kulturpflanzen | Fedlex 

 

Im Anhang 1 der Verordnung ist der Umgang mit dem Erdmandelgras wie folgt geregelt: 

Koordinierte Bekämpfungsmassnahmen 

1 Bekämpfungsmassnahmen gegen Erdmandelgras 

1.1 Pflicht zur Meldung von Befallszonen 

a. Die Bewirtschaftenden sind verpflichtet, den kantonalen Pflanzenschutzdiensten die mit 

Erdmandelgras befallenen Parzellen zu melden. 

b. Die Bewirtschaftenden sind verpflichtet, Lohnunternehmen, die Arbeiten in befallenen Parzellen 

durchführen, vorgängig zu informieren und ihnen genaue Angaben zu der oder den mit 

Erdmandelgras befallenen Zonen innerhalb der Parzelle, auf der die Arbeiten durchgeführt werden, zu 

machen. 

1.2 Koordinierte Bekämpfungsmassnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Erdmandelgras 

a. Wer mit der Durchführung von Arbeiten in befallenen Parzellen beauftragt ist, muss die Arbeiten so 

planen, dass sie in der oder den befallenen Zonen der Parzelle als letztes ausgeführt werden. 

b. Wer mit der Durchführung von Arbeiten in befallenen Parzellen beauftragt ist, muss die Fahrzeug- 

und Maschinenteile, die mit durch Erdmandelgras kontaminierter Erde in Berührung gekommen sind, 

reinigen. 

c. Die Bewirtschaftenden ergreifen Massnahmen, um die Population von Erdmandelgras in den 

befallenen Parzellen gemäss den Empfehlungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste zu reduzieren. 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/722/de
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Zusammengefasst bedeutet das:  
Für Erdmandelgras gilt neu eine Meldepflicht: 

• Meldung an kantonalen 
Pflanzenschutzdienst 

• Meldung an Lohnunternehmer 

Die Verbreitung von Erdmandelgras muss 
verhindert werden:  

• Befallene Zonen in der Parzelle zuletzt 
bearbeiten 

• Maschinen nach einer Erdmandelgras-
Parzelle reinigen 

• Massnahmen ergreifen zur Reduktion von 
Erdmandelgras in der Parzelle 

Die Kantone arbeiten zurzeit an der konkreten 

Umsetzung dieser Verordnung.  

 

Erdmandelgras-Merkblatt FiBL 
Im Januar 2026 erscheint das neue Erdmandelgras-Merkblatt vom FiBL. Es wird im FiBL-Shop zum 

Download verfügbar sein. 

 

Website Erdmandelgras 
Die Website Erdmandelgras.ch - souchet-comestible.ch wurde dieses Jahr aktualisiert. Auf der 

Website finden Sie alle wichtigen Informationen zum Erdmandelgras.  

https://erdmandelgras.ch/de/

